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Vorblatt 

Änderung der Strafprozeßordnung (Haftrecht) 

(Gesetzentwurf des Bundesrates) 

A. Problem 

In der Bundesrepublik ist in den letzten Jahren die Schwer- 
und Serienkriminalität stark angestiegen, während sich die 
Aufklärungsquote verringert hat. Zum Teil wird diese Ent-
wicklung auf die Liberalisierung der Haftbestimmungen der 
Strafprozeßordnung im Jahre 1964 zurückgeführt. 

B. Lösung 

Der vom Bundesrat vorgelegte Gesetzentwurf präzisiert den 
Haftgrund der Fluchtgefahr. Er stellt klar, daß zu den vom 
Haftrichter zu würdigenden Umständen des Einzelfalles auch 
die Höhe der zu erwartenden Strafe gehört und ein fester 
Wohnsitz des Beschuldigten nicht von vornherein die Flucht-
gefahr ausschließt. Daneben soll der Haftgrund der Wieder-
holungsgefahr ausgedehnt werden auf schwere Fälle des Dieb-
stahls, der Hehlerei, des Betruges, des Raubes, der Erpressung, 
der Brandstiftung, der Herbeiführung einer Explosion und des 
gewerbsmäßigen illegalen Rauschgifthandels. Außerdem wer-
den die Tatbestände der gefährlichen und schweren Körper-
verletzung und der Kindesmißhandlung in diese Bestimmun-
gen aufgenommen. Weitere Voraussetzung für die Anordnung 
einer Untersuchungshaft, die nicht länger als ein Jahr dauern 
darf, ist, daß die zur Last gelegten Straftaten die Rechtsord-
nung schwerwiegend beeinträchtigen und der Beschuldigte 
während der letzten fünf Jahre verurteilt worden ist. 

C. Alternativen 

Die Bundesregierung wendet sich zur Vermeidung ungewollter 
Umkehrschlüsse gegen die Nennung von einzelnen Gründen 
im Gesetz für das Vorliegen oder Fehlen der Fluchtgefahr. 
Eigentums- und Vermögensdelikte ohne erschwerende Um-
stände wie Gewaltanwendung und dergleichen sollen nicht 



Drucksache VI/3248 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

in den Katalog des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr auf-
genommen werden. Darüber hinaus soll eine Untersuchungs-
haft nur bei einer hohen Wahrscheinlichkeit der Wieder-
holungsgefahr angeordnet werden können. Die Höchstdauer 
der Haft soll weniger als ein Jahr betragen. 

D. Kosten 

keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

I/4 (I/3) — 430 00 — Ha 3/72 

Bonn, den 9. März 1972 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 3 des Grund-
gesetzes den vom Bundesrat in seiner 375. Sitzung am 17. De-
zember 1971 beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung der Strafprozeßordnung 

mit Begründung. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages her-
beizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist 
in der als Anlage 2 beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Der Bundesrat hat ferner die aus der Anlage 3 ersichtlichen 
Entschließungen gefaßt. 

Brandt 
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Anlage 1  

Entwurf eines Gesetzes 

zur .Änderung der Strafprozeßordnung 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Strafprozeßordnung 

1. § 112 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. bei Würdigung der Umstände des Einzel-
falles, namentlich der Höhe der zu erwar-
tenden Strafe, der Art der zu erwarten-
den Maßregel der Sicherung und Besse-
rung, der Verhältnisse des Beschuldigten 
und der Umstände, die einer Flucht ent-
gegenstehen, die Gefahr besteht, daß der 
Beschuldigte sich dem Strafverfahren 
entziehen werde (Fluchtgefahr), oder". 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Der Haftgrund nach Nummer 2 besteht auch 
dann, wenn trotz eines festen Wohnsitzes 
oder Aufenthalts im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes eine Fluchtneigung des Beschuldig-
ten besteht." 

c) Absatz 3 wird gestrichen; 
der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

2. Nach § 112 wird folgender § 112 a eingefügt: 

„§ 112a 

(1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der Be-
schuldigte dringend verdächtig ist, 

1. eine Straftat nach § 173 Abs. 1, §§ 174, 175 
Abs. 1 Nr. 2, 3, §§ 176 oder 177 oder 

2. wiederholt oder fortgesetzt eine die Rechts-
ordnung schwerwiegend beeinträchtigende 
Straftat nach den §§ 223 a bis 226, nach den 
§§ 242 bis 244, 249 bis 255, 260, nach § 263, 
nach den §§ 306 bis 308, 311 Abs. 1 bis 3, 
§ 316 a des Strafgesetzbuches oder nach § 10 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 6 Buchstabe a, Nr. 7, 8 oder 
Abs. 4 des Betäubungsmittelgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom . . . (Bun-
desgesetzbl. I S . . .) 

begangen zu haben und bestimmte Tatsachen die 
Gefahr begründen, daß er vor rechtskräftiger Ab

-

urteilung weitere erhebliche Stratftaten gleicher 
Art begehen oder die Straftat fortsetzen werde, 
die Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr 
erforderlich und in den Fällen der Nummer 2 eine 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu er-
warten ist. In den Fällen der Nummer 2 setzt die 
Annahme einer solchen Gefahr in der Regel vor-
aus, daß der Beschuldigte innerhalb der letzten 
fünf Jahre wegen einer Straftat gleicher Art 
rechtskräftig zu Freiheitsstrafe verurteilt worden 
ist. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn 
die Voraussetzungen für den Erlaß eines Haft-
befehls nach § 112 vorliegen und die Vorausset-
zungen für die Aussetzung des Vollzugs des 
Haftbefehls nach § 116 Abs. 1, 2 nicht gegeben 
sind." 

3. § 116 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Richter kann den Vollzug eines Haft-
befehls, der nach § 112 a erlassen worden ist, aus-
setzen, wenn die Erwartung hinreichend begrün-
det ist, daß der Beschuldigte bestimmte Anwei-
sungen befolgen und daß dadurch der Zweck 
der Haft erreicht wird." 

4. Nach § 122 wird folgender § 122 a eingefügt: 

„§ 122 a 

In den Fällen des § 121 Abs. 1 darf der Voll-
zug der Haft nicht länger als ein Jahr aufrecht-
erhalten werden, wenn sie auf den Haftgrund 
des § 112 a gestützt ist." 

Artikel 2 

Land Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. r S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (StPÄG) vom 19. Dezember 1964 
(Bundesgesetzbl. I S. 1067) ist die Schwer- und Se-
rienkriminalität stark angestiegen. Die Aufklärungs-
quote hat sich zugleich besorgniserregend verrin-
gert. Der Schutz des Bürgers und der Gesellschaft, 
das schwindende Vertrauen der Bevölkerung in die 
Sicherheits- und Schutzfunktion des Staates und die 
um sich greifende Resignation der für die Verbre-
chensbekämpfung verantwortlichen Organe erfor-
dern umfassende Sofortmaßnahmen, um den Verbre-
chen wirkungsvoller zu begegnen. Es kommt zu-
nächst darauf an, die Strafverfolgungsorgane mit 
einem ausreichenden rechtlichen und tatsächlichen 
Instrumentarium auszustatten, das sie in die Lage 
versetzt, den Strafgesetzen Geltung zu verschaffen. 

Dieser Gesetzentwurf sieht als Sofortmaßnahme 
ohne damit einer umfassenden Reform des Straf-
verfahrensrechts vorgreifen zu wollen — eine Än-
derung des Haftrechts vor. Er beschränkt sich dar-
auf, den Haftgrund der Fluchtgefahr zu präzisie-
ren und den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, 
der zur Zeit nur für schwere Sittlichkeitsdelikte gilt, 
auszuweiten. Dadurch soll namentlich die gemein-
schädliche Serienkriminalität wirksamer bekämpft 
werden. 

Schon im Jahre 1969 haben die Länder mit wenigen 
Ausnahmen aus Anlaß gleichgerichteter Initiativen 
aus der Mitte des Deutschen Bundestages (Druck-
sachen V/3631 und V/3633) eine Ausdehnung des 
Haftgrundes der Wiederholungsgefahr für unerläß-
lich gehalten. 

Im Rechtsstaat darf indes wegen einer mit Strafe 
bedrohten Handlung die persönliche Freiheit grund-
sätzlich nur dem entzogen werden, der rechtskräftig 
verurteilt ist. Auch ein noch so dringender Tatver-
dacht kann diesen Eingriff nur rechtfertigen, wenn 
er erforderlich ist, um die Strafverfolgung zu sichern 
oder um die Bevölkerung vor ernstlich zu befürch-
tenden schweren Straftaten zu bewahren (vgl. 
BVerfGE 19, 342, 347, 350, Artikel 5 Abs. 1 Buch-
stabe c der Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950). 

Unter Beachtung dieses eng gezogenen Rahmens 
dehnt der Entwurf den Haftgrund der Wiederho-
lungsgefahr auf solche Straftaten aus, die nach den 
Erfahrungen und Erkenntnissen namentlich der poli-
zeilichen, staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen 
Praxis in der Bundesrepublik für die Serienkrimina-
lität typisch sind. Der Entwurf gewährleistet zu-
gleich, daß das Gesetz nur auf den gemeingefähr-
lichen, nicht aber auf den lediglich gemeinlästigen 
Straftäter angewendet werden kann. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Artikel i (Änderung der Strafprozeßordnung) 

Die Erneuerung des Haftrechts durch das Strafpro-
zeßänderungsgesetz 1964 hat dazu geführt, daß 
selbst gefährliche Kriminelle immer wieder auf 
freien Fuß gesetzt werden, obwohl sie bereits mehr-
fach einschlägig in Erscheinung getreten sind und 
die Gefahr besteht, daß sie bis zur rechtskräftigen 
Aburteilung neue Straftaten gleicher oder ähnlicher 
Art begehen werden. Vor allem diesen Täterkreis 
will der Entwurf erfassen. Um das sicherzustellen 
und lediglich gemeinlästige Kriminelle aus dem An-
wendungsbereich des Gesetzes auszunehmen, wird 
die vorgesehene Erweiterung des Haftgrundes der 
Wiederholungsgefahr auf wenige bestimmte Tatbe-
stände beschränkt und von verschiedenen zusätz-
lichen Voraussetzungen abhängig gemacht. 

1. Zu Nummer 1 (§ 112 StPO) 

Durch die präzisere Umschreibung des Haftgrundes 
der Fluchtgefahr in § 112 Abs. 2 StPO sollen Aus-
legungsschwierigkeiten, die sich in der Praxis er-
geben haben, vermieden werden. Dem Umstand, daß 
ein Beschuldigter einen festen Wohnsitz nachweisen 
kann, wurde im Rahmen der Abwägung aller Um-
stände des Einzelfalles häufig ein so großes Gewicht 
beigelegt, daß ihm praktisch die Rolle eines Aus-
schlußgrundes für die Annahme der Fluchtgefahr 
zufiel. 

2. Zu Nummer 2 (§ 112 a StPO) 

a) Die zusammenfassende Regelung des Haftgrundes 
der Wiederholungsgefahr in einem besonderen 
§ 112 a StPO — unter Einbeziehung des bisheri-
gen § 112 Abs. 3 StPO — trägt der Tatsache 
Rechnung, daß dieser Haftgrund sich von den die 
Untersuchungshaft betreffenden Haftgründen 
des § 112 StPO unterscheidet (BVerfGE 19, 342 ff., 
349). Sie müssen klar voneinander getrennt und 
deshalb auch gesetzessystematisch besonders be-
handelt werden. Die Regelung der „Sicherungs-
haft" in § 112 würde die bestehenden Unter-
schiede zwischen Untersuchungshaft und „Siche-
rungshaft" verschleiern. 

b) Der Entwurf sieht den Haftgrund der Wieder-
holungsgefahr für zwei verschiedene Delikts

-

gruppen vor und stellt für die einzelnen Tatbe-
standsgruppen teilweise unterschiedliche Vor-
aussetzungen auf. In Absatz 1 Nr. 1 werden die 
bereits in § 112 Abs. 3 StPO genannten Straf-
taten gegen die  Sittlichkeit unverändert über-
nommen. In Absatz 1 Nr. 2 erfaßt der Entwurf 
solche Tatbestände, die nach den Erfahrungen 
und Erkenntnissen namentlich der polizeilichen, 
staatsanwaltschaftlichen und strafgerichtlichen 
Praxis für die Serienkriminalität typisch sind: 
schwere Fälle des Diebstahls, der Hehlerei, des 
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Betruges, des Raubes, der Erpressung, der Brand-
stiftung, der Herbeiführung einer Explosion und 
des gewerbsmäßigen illegalen Rauschgifthandels. 
Die Tatbestände der gefährlichen und schweren 
Körperverletzung sowie der Körperverletzung 
mit tödlichem Ausgang werden insbesondere des-
halb aufgenommen, um dem immer stärker um 
sich greifenden Rockerunwesen mit Nachdruck 
entgegentreten zu können. Ähnliches gilt für die 
Fälle der Kindesmißhandlung, deren Zahl von 
Jahr zu Jahr ständig zugenommen hat. 

c) Die zu erwartende Freiheitsstrafe muß in den 
Fällen der Nummer 2 mehr als ,ein Jahr betragen. 
Damit wird zugleich die Anwendbarkeit der Vor-
schrift in den Fällen ausgeschlossen, in denen 
eine Strafaussetzung zur Bewährung .erwartet 
werden kann (§ 23 Abs. 1 StGB). 

d) Darüber hinaus macht der Entwurf den Erlaß des 
Haftbefehls davon abhängig, daß die Straftaten, 
deren der Beschuldigte dringend verdächtig ist, 
„die Rechtsordnung schwerwiegend beeinträchti-
gen" müssen. Mit diesem Rechtsbegriff lehnt sich 
der Entwurf an die in § 14 Abs. 1 und in § 23 
Abs. 3 StGB enthaltene Formel „Verteidigung 
der Rechtsordnung" an, die von der Rechtspre-
chung mit verbindlichem Gehalt ausgefüllt wor-
den ist (vgl. zuletzt BGHSt 24, 40 ff.). Dieses Merk-
mal nimmt im Interesse der Rechtsstaatlichkeit 
eine nicht unerhebliche Einschränkung der Vor-
schrift in Kauf. Im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens wird eingehend zu prüfen 
sein, ob dieses zusätzliche Erfordernis, das nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts vielleicht entbehrlich wäre, im Interesse 
besserer Praktikabilität ersetzt oder gestrichen 
werden kann. 

e) Durch das Merkmal „Straftat gleicher Art" wird 
sichergestellt, daß der Haftgrund der Wieder-
holungsgefahr nur gegeben ist, wenn sowohl die 
früheren Taten („wiederholt") als auch die dro-
henden Taten vergleichbar (gleichartig) sind. 
Dabei treten für die  in  Absatz 1 Nr. 1 erfaßte 
Tatbestandsgruppe die Worte „gleicher Art" an 
die Stelle des derzeitigen Begriffs „der bezeich-
neten Art". 

f) Durch die Gleichstellung der fortgesetzten Hand-
lung — im Sinne der hierzu entwickelten Recht-
sprechung — mit der wiederholten Begehung 
einer der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Hand-
lungen soll eine Privilegierung desjenigen Be

-

schuldigten vermieden werden, dessen verschie-
dene Tatbestandsverwirklichungen durch das Be-
stehen eines Fortsetzungszusammenhanges recht-
lich zu einer einzigen Handlung verbunden 
werden. Durch die Aufnahme der Worte „oder 
die Straftat fortsetzen" soll aus demselben 
Grunde verhindert werden, daß eine fortgesetzte 
Handlung der in Absatz 1 Nr. 1 oder 2 bezeich-
neten Art weiter fortgesetzt wird. 

g) Durch Absatz 1 Satz 2, der in den Fällen der 
Nummer 2 regelmäßig eine Vorverurteilung zu 
Freiheitsstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre 
verlangt, soll erreicht werden, daß die Prognose 
hinsichtlich der Wiederholungsgefahr eine zu-
verlässigere Grundlage erhält. Von dem Erfor-
dernis der Vorverurteilung kann in Ausnahme-
fällen abgesehen werden. 

h) Nach Absatz 2 soll die auf Absatz 1 gestützte 
Haft gegenüber der vollziehbaren Untersuchungs-
haft nach § 112 subsidiär sein. Wenn Unter-
suchungshaft nach § 112 zu vollziehen ist, ist die 
Anordnung der Haft nach § 112 a nicht erforder-
lich. 

3. Zu Nummer 3 (§ 116 Abs. 3 StPO) 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 116 Abs. 3 um-
schreibt die Voraussetzungen der Aussetzung des 
Vollzuges der auf den Haftgrund der Wieder-
holungsgefahr gestützten Haft besser als der bis-
herige § 116 Abs. 3 StPO für den Fall des bisherigen 
§ 112 Abs. 3 StPO. 

4. Zu Nummer 4 (§ 122 a StPO) 

Wenn ein Tatverdächtiger aus dem Gesichtspunkt 
der Wiederholungsgefahr in Haft genommen worden 
ist, muß so schnell wie möglich durch das Gericht 
geklärt werden, ob der die Haft auslösende Tatver-
dacht zu Recht besteht. Bevor dies  in  einer Haupt-
verhandlung geprüft und bejaht worden ist, erscheint 
es nicht gerechtfertigt, die Haft nach § 112 a länger 
als ein Jahr auszudehnen. 

Artikel 2 (Land Berlin) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Wegen der für die Praxis notwendigen Umstellung 
soll das Gesetz einen Monat nach seiner Verkündung 
in Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 

zu der Gesetzesvorlage des Bundesrates 

I. Allgemeines 

Die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs, 
eine möglichst effektive Verbrechensbekämpfung zu 
erreichen, deckt sich mit den Bestrebungen der 
Bundesregierung voll und ganz. Die Bundesregie-
rung ist jedoch der Meinung, daß eine Verschärfung 
des Haftrechts einen nur bedingt wirksamen Beitrag 
zur Intensivierung der Bekämpfung der Kriminali-
tät leisten kann. 

Der Ausweitung des geltenden Haftrechts, insbe-
sondere der Erstreckung der Haft wegen Wieder-
holungsgefahr auf weitere Fälle, wie sie der Ent-
wurf vorschlägt, sind enge verfassungsrechtliche 
Grenzen gezogen, die nicht überschritten werden 
dürfen. Das Grundgesetz läßt die Haft als schweren 
Eingriff in die Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 GG) nur zu, wenn der Schutz anderer Rechts-
güter von hohem Verfassungsrang dies unabweis-
bar gebietet. Wie das Bundesverfassungsgericht 
wiederholt entschieden hat, kann Zweck und Recht-
fertigungsgrund einer Haft gegen einen bloß Tat-
verdächtigen in der Regel nur sein, die Durch-
führung des Strafverfahrens zu gewährleisten und 
die spätere Strafvollstreckung sicherzustellen. Die-
sen eigentlichen Zwecken der Untersuchungshaft 
dient der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nicht, 
der ausschließlich zukünftige Straftaten verhindern 
will. Die Haft wegen Wiederholungsgefahr kann ver-
fassungsrechtlich nur hingenommen werden, wenn 
es mit Rücksicht auf eine besondere Schutzbedürftig-
keit der Bevölkerung um deren Bewahrung vor mit 
hoher Wahrscheinlichkeit drohenden schweren Straf-
taten geht [vgl. BVerfGE Bd. 19 S. 342 (350)]. An 
diesen verfassungsrechtlichen Grundsätzen als Maß-
stab muß der Gesetzentwurf, insbesondere die Er-
weiterung des Haftgrundes der Wiederholungs-
gefahr sorgfältig gemessen werden. 

Die verfassungsrechtliche Problematik zeigt auch, 
daß eine Ausweitung des Haftrechts nur vertretbar 
ist, wenn durch ausreichendes Tatsachenmaterial 
ein unabweisbares kriminalpolitisches Bedürfnis 
hierfür festzustellen ist. Deshalb kommt im Verlauf 
der weiteren Beratungen den nunmehr vorliegen-
den Stellungnahmen der Praxis, die auf Veranlas-
sung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundes-
tages zur Frage der Verbrechensbekämpfung und 
zur Auswirkung des Strafprozeß änderungsgesetzes 
von 1964 auf die Haftpraxis eingeholt worden sind, 
besondere Bedeutung zu. Auf diese Stellungnahmen 
wird bei den einzelnen Vorschriften näher ein-
gegangen. 

Da nach den Geboten des Verfassungsrechts die 
Verhaftung wegen Wiederholungsgefahr nur die 
„Ultima ratio" sein kann, muß bei der Prüfung des 
Gesetzentwurfs auch stets berücksichtigt werden, 

daß das Haftrecht nur einen begrenzten Teilbereich 
der Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung erfaßt. 
Als andere wichtige Mittel der Verbrechens-
bekämpfung sind insbesondere die Möglichkeiten 
einer verbesserten technischen und personellen Aus-
rüstung der Polizei, eine Beschleunigung des Straf-
verfahrens und eine Modernisierung des Strafvoll-
zugs hervorzuheben. Auch in den erwähnten Äuße-
rungen der Praxis wird mit Nachdruck auf diesen 
Gesamtzusammenhang hingewiesen. 

II. 

Zu den einzelnen Vorschriften des Entwurfs ist fol-
gendes zu bemerken: 

Zu Artikel 1 Nr 1 (§ 112 StPO) 

Die mit dieser Bestimmung angestrebte Präzisierung 
des Haftgrundes der Fluchtgefahr wird grundsätz-
lich unterstützt. Es hat sich gezeigt, daß die Aus-
legung von § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO in der Praxis 
vielfach dadurch zu Schwierigkeiten geführt hat, daß 
einem festen Wohnsitz eines Beschuldigten als Haft-
ausschließungsgrund eine zu große Bedeutung bei-
gemessen worden ist. Wie die Auswertung der Stel-
lungnahmen der Praxis zu dieser Frage ergeben 
hat, sind es vor allem Großbetrüger, Autodiebe und 
Hehler auf internationaler Basis, Steuerhinterzieher, 
Wirtschaftsstraftäter und sonstige Serientäter, de-
nen es durch Begründung sogenannter „fester Wohn-
sitze" gelingt, sich einer Inhaftnahme zu entziehen. 
Auch kommt es nicht selten vor, daß Straftäter, die 
einen festen Wohnsitz haben, bei Sachverhalten, in 
denen der Erlaß eines Haftbefehls von der Polizei 
an sich für notwendig gehalten wird, dem Haft-
richter wegen des „festen Wohnsitzes" erst gar 
nicht vorgeführt werden, so daß eine richterliche 
Entscheidung über die Frage, ob trotz des festen 
Wohnsitzes Fluchtgefahr zu bejahen gewesen wäre, 
erst gar nicht ergeht. 

Diese Hinweise aus der Praxis beweisen, daß eine 
weitere Präzisierung des Haftgrundes der Flucht-
gefahr im Gesetz zumindest nützlich sein wird. Die 
Bundesratsvorlage schlägt zu diesem Zweck vor, 
durch einen Zusatz klarzustellen, daß insbesondere 
auch die Höhe der zu erwartenden Strafe und die 
Art der zu erwartenden Maßregel der Sicherung und 
Besserung bei der Beurteilung der Frage, ob Flucht-
gefahr bejaht werden muß, zu berücksichtigen sind. 

Folgt man den Ausführungen eines großen Teils der 
Praxis, so erscheint diese Form der Präzisierung des 
Haftgrundes der Fluchtgefahr nicht zweckmäßig; in 
vielen Stellungnahmen wird betont, schon jetzt 
werde der Höhe der zu erwartenden Strafe bei der 
Beurteilung einer etwaigen Fluchtgefahr besondere 
Bedeutung beigemessen. Im Gesetz sollte vielmehr 
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deutlich zum Ausdruck gebracht werden, daß der 
Richter bei der Prüfung der Fluchtgefahr die für und 
gegen eine Flucht des Beschuldigten sprechenden 
Umstände gleichermaßen zu berücksichtigen hat. 
Aus der jetzigen Fassung des § 112 Abs. 2 StPO 
wird offensichtlich — entgegen den Absichten des 
Gesetzgebers — der Schluß gezogen, den gegen eine 
Fluchtgefahr sprechenden Umständen komme bei 
der Prüfung der Frage nach der Fluchtneigung des 
Tatverdächtigen ein Übergewicht zu. Als einfachste 
Lösung könnte sich anbieten, in § 112 Abs. 2 Nr. 2 
StPO die Worte von „namentlich" bis „entgegen-
stehen" zu streichen. Es dürfte dann auch nicht er-
forderlich sein, wie unter Nummer 1 Buchstabe b 
der Bundesratsinitiative geschehen, ausdrücklich im 
Gesetz zu erwähnen, daß der Haftgrund der Flucht-
gefahr auch dann bestehen kann, wenn ein fester 
Wohnsitz des Beschuldigten vorliegt. Dieser Zusatz, 
der seiner Zielsetzung nach zwar mit den Vor-
stellungen der Bundesregierung übereinstimmt, aber 
seinerseits wieder zu Mißverständnissen Anlaß ge-
ben könnte, wäre dann zu entbehren. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 112 a StPO) 

a) Exaktes Zahlenmaterial darüber, wie häufig 
Täter in dem Zeitraum nach ihrer ersten polizei-
lichen oder richterlichen Vernehmung und der 
späteren Hauptverhandlung erneut straffällig 
werden, liegt in der gerichtlichen und staats-
anwaltschaftlichen Praxis nicht vor. Dem zur 
Verfügung stehenden Tatsachenmaterial ist zu 
entnehmen, daß man bei der Wertung der Haft-
gründe zwischen ortsansässigen und überört-
lichen Straftätern unterscheiden muß. Soweit es 
sich um überörtliche Straftäter handelt, hat die 
Auswertung des Tatsachenmaterials ergeben, 
daß in vielen Fällen, in denen eine Inhaftnahme 
unterblieb, an sich der Erlaß eines Haftbefehls 
nach § 112 Abs. 2 StPO gerechtfertigt gewesen 
wäre. Dies gilt insbesondere für die häufig vor-
kommenden Fälle, in denen ein Täter in der 
ganzen Bundesrepublik Straftaten begeht und 
sich vor dem Richter auf einen festen Wohnsitz 
beruft. In diesen Fällen kann einem festen 
Wohnsitz keine ausschlaggebende Bedeutung zu-
kommen. Es ist zu erwarten, daß durch die Prä-
zisierung des Haftgrundes der Fluchtgefahr diese 
Fälle, die jetzt noch in hohem Maße die Öffent-
lichkeit beunruhigen, künftig eine befriedigende 
Lösung finden werden. Anders ist die Sachlage 
bei ortsansässigen Tätern, bei denen der Richter 
der Überzeugung ist, daß sie nicht fliehen wer-
den. Ob die Zahl dieser Fälle allzu groß ist, kann 
aufgrund des vorgelegten Materials nicht ab-
schließend beurteilt werden, erscheint jedoch 
zweifelhaft. Es ist aber mit Sicherheit zu er-
warten, daß die Zahl noch abnehmen wird, wenn 
durch eine Präzisierung des Haftgrundes der 
Fluchtgefahr deutlich gemacht wird, daß ein 
fester Wohnsitz die Fluchtneigung eines Be-
schuldigten bei einer hohen Straferwartung 
durchaus nicht ausschließt. 

b) Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr wird 
somit nach der Neufassung des § 112 Abs. 2 
Nr. 2 StPO nur bei einem begrenzten Kreis von 

Fällen überhaupt eine Rolle spielen können. Da 
er ausschließlich den Zweck verfolgt, künftigen 
Straftaten eines Beschuldigten vorzubeugen, ist 
er von den Haftgründen des § 112 Abs. 2 StPO 
abzugrenzen. Dies ist in dem vom Bundesrat 
vorgelegten Entwurf dadurch geschehen, daß die 
Haft wegen Wiederholungsgefahr — unter Ein-
schluß von § 112 Abs. 3 StPO in der geltenden 
Fassung — als § 112 a in die StPO eingefügt 
werden soll. Hiergegen bestehen keine Be- 
denken; im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens wird zu erörtern sein, ob es gesetzes-
technisch nicht vorzuziehen wäre, die Haft wegen 
Wiederholungsgefahr im Anschluß an die in 
§ 126 a StPO getroffene Regelung in die Straf-
prozeßordnung einzufügen. Dieser Standort 
würde — der Sache nach durchaus zu Recht  — 
den  Präventivcharakter der Maßnahme deut-
lich machen, ohne daß der strafverfahrensrecht-
liche Charakter der Maßnahme verkannt würde. 

c) Es ist bereits in der allgemeinen Bemerkung 
hervorgehoben worden, da ein Haftgrund we-
gen Wiederholungsgefahr verfassungsrechtlich 
nur dort hingenommen werden kann, wo es mit 
Rücksicht auf eine besondere Schutzbedürftigkeit 
der Bevölkerung um deren Bewahrung vor mit 
hoher Wahrscheinlichkeit drohenden Straftaten 
geht. Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr 
kann demzufolge nur in Ansehung solcher De-
likte in Betracht kommen, bei denen nach krimi-
nalistischer Erfahrung eine besondere Wieder-
holungsgeneigtheit besteht und deren wieder-
holte Begehung eine empfindliche, nicht wieder

-

gutzumachende Störung der Rechtsordnung be-
deutet. 

Nach den übereinstimmenden Berichten der 
staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Praxis 
besteht Wiederholungsgefahr insbesondere bei 
folgenden Straftaten: Diebstahl, Raub, Erpres-
sung, Hehlerei, Betrug, Körperverletzung, Brand-
stiftung und Rauschgifthandel. Im Gesetz-
gebungsgang sollte auch im Hinblick auf die 
Beratung des Bundeswaffengesetzes die Ein-
beziehung des illegalen Waffenhandels geprüft 
werden. 

Eine Auswertung von Fallsammlungen einiger 
Landesinnenverwaltungen aus einem Berichts-
zeitraum, der sich über mehrere Jahre erstreckt, 
hat ergeben, daß bei insgesamt 1620 vorgelegten 
Fällen im wesentlichen folgende Straftaten nach 
einer vorangegangenen polizeilichen oder rich-
terlichen Vernehmung wieder begangen wurden: 

schwerer Diebstahl 	in 1 306 Fällen 

einfacher Diebstahl 	in 	227 Fällen 

Raub 	 in 	25 Fällen 

schwerer Raub 	 in 	54 Fällen 

Betrug 	 in 	158 Fällen 

Brandstiftung 	 in 	6 Fällen 

Straftaten gegen das 
Betäubungsmittelgesetz 	in 	17 Fällen. 
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Diese Auswertung zeigt, daß sich die Wieder-
holungsgefahr auf Eigentums- und Vermögens-
delikte konzentriert. Gerade bei diesen Delikten 
ist aber geboten, soweit nicht erschwerende 
Umstände wie Gewaltanwendung und der-
gleichen hinzukommen, die aus verfassungsrecht-
lichen Gründen erforderliche Zurückhaltung zu 
üben. Unter diesem Gesichtspunkt könnte die 
Einbeziehung der leichteren Straftatbestände, 
wie etwa des einfachen Diebstahls in den vom 
Bundesrat vorgelegten Katalog bedenklich sein. 

d) Zu den einschränkenden Kautelen ist zu bemer-
ken, daß in dem Entwurf das Ausmaß der Rechts-
gütergefährdung mit der Formel, „bestimmte 
Tatsachen" müßten die Wiederholungsgefahr 
begründen, nur ungenügend gekennzeichnet ist. 
Das Bundesverfassungsgericht hat schon bei 
dem besonderen Haftgrund der Wiederholungs-
gefahr nach § 112 Abs. 3 StPO zum Ausdruck 
gebracht, daß es sich hier um den Schutz der 
Bevölkerung vor mit hoher Wahrscheinlichkeit 
drohenden schweren Straftaten handeln müsse. 
Das Maß der Dringlichkeit des Schutzes wird 
man bei Körperverletzungs- und Vermögens-
delikten keineswegs geringer, sondern eher 
höher als bei den in § 112 Abs. 3 genannten 
Straftaten ansetzen müssen. Soll eine Beeinträch-
tigung des Grundrechts der persönlichen Frei-
heit vermieden werden, so wird man hinsichtlich 
der Wiederholungsgefahr zumindest eine hohe 
Wahrscheinlichkeit verlangen müssen. 

e) Die in Absatz 2 vorgesehene Regelung ist un-
umgänglich notwendig. Sie macht deutlich, daß 
es sich bei dem Haftgrund der Wiederholungs-
gefahr um eine außergewöhnliche strafprozes-
suale Maßnahme handelt, die im Hinblick auf 
Artikel 2 Abs. 2 GG — abgesehen von der Ein-
haltung anderer Voraussetzungen — nur ver-
tretbar erscheint, wenn sie durch andere Maß-
nahmen nicht zu ersetzen ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 116 Abs. 3 StPO) 

Diese Vorschrift enthält eine Folgeänderung und ist 
nicht zu beanstanden. 

Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 122 a StPO) 

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat nicht nur für 
die Haft wegen Wiederholungsgefahr als solche, 

sondern auch für ihre Dauer ganz erhebliche Bedeu-
tung [vgl. entsprechend zur Untersuchungshaft 
BVerfGE Bd. 20 S. 45 (49/50)]. Selbst wenn sich näm-
lich in verfassungsrechtlich einwandfreier Weise 
eine schweren Schaden verursachende Wieder-
holungstat mit hoher Wahrscheinlichkeit voraus-
sehen läßt, kann eine Haft wegen Wiederholungs-
gefahr zeitlich allenfalls so lange verantwortet wer-
den, als eine Aburteilung des Beschuldigten durch 
eine ohne vermeidbare Verzögerung arbeitende 
Strafrechtspflege nicht möglich ist. Diese Einsicht 
verlangt nicht nur von Gerichten und Strafverfol-
gungsbehörden eine beschleunigte Bearbeitung der 
Fälle in der Haft wegen Wiederholungsgefahr ein-
sitzenden Verdächtigen, sondern auch Maßnahmen 
des Gesetzgebers selbst. Verfassungsrechtlich er-
scheint es nämlich schwerlich vertretbar, die Dauer 
einer Haft wegen Wiederholungsgefahr davon ab-
hängig zu machen, wann das Gericht Termin zur 
Hauptverhandlung bestimmt. Es muß gefordert wer-
den, daß Verfahren gegen Wiederholungstäter be-
schleunigt erledigt werden. 

Die in dem Bundesratsentwurf vorgesehene Frist 
von einem Jahr erscheint unter diesem Gesichts-
punkt zu großzügig bemessen. Es wird genau zu 
prüfen sein, auf welches Maß sie bei äußersten 
Bemühungen um  eine beschleunigte Durchführung 
von Strafverfahren gegen Wiederholungstäter ab- 
gekürzt werden kann. 

Die beschleunigte Durchführung von Strafverfahren, 
insbesondere gegenüber Wiederholungstätern stellt 
sich somit auch in diesem Zusammenhang als eine 
zentrale Frage im Gesamtzusammenhang der Ver-
brechensbekämpfung dar; denn je mehr sie er-
reicht werden kann, desto mehr verliert der Haft-
grund der Wiederholungsgefahr in den Fällen, für 
die er nach den Stellungnahmen der Praxis heute 
noch gefordert wird, an Bedeutung. Die Bundes-
regierung wird bemüht sein, über die Maßnahmen 
im Ersten Gesetz zur Reform des Strafverfahrens-
rechts hinaus weitere Maßnahmen und gesetzliche 
Regelungen anzustreben, die geeignet sind, eine 
noch wirksamere Verbrechensbekämpfung, ins-
besondere gegen Wiederholungstäter, zu ermög-
lichen. 
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Anlage 3 

1. Der Bundesrat ist der Auffassung, daß der Be-
gehung von Serienstraftaten außer durch die 
Erweiterung des Haftgrundes der Wieder-
holungsgefahr zusätzlich im Bereich des mate-
riellen Strafrechts durch eine Änderung der 
Vorschriften über die Strafzumessung derart ent-
gegengewirkt werden sollte, daß ein auf die 
Begehung von Serientaten gerichteter Gesamt-
vorsatz sowie die Fortsetzung eines strafbaren 
Verhaltens auch nach Aufklärung einer Straftat 
ausdrücklich als straferschwerend wirkende 
Umstände bezeichnet werden. 

Begründung 

Das von der Rechtsprechung entwickelte Institut 
des Fortsetzungszusammenhangs und die Be-
stimmungen über die Bildung einer Gesamtstrafe 
sind geeignet, die Begehung von Serientaten 
zu begünstigen. Es erscheint daher dringend ge-
boten, der zu beobachtenden Häufung solcher 
Taten nicht nur im Bereich des Prozeßrechts 

durch die Erweiterung des Haftgrundes der Wie-
derholungsgefahr, sondern auch im Bereich des 
materiellen Strafrechts durch eine entsprechende 
Änderung der Strafzumessungsvorschriften zu 
begegnen. 

2. Der Bundesrat ist der Auffassung, daß durch eine 
Änderung des § 120 Abs. 2 und des § 126 a 
Abs. 3 sowie durch eine Ergänzung des § 116 
StPO die aufschiebende Wirkung von Beschwer-
den der Staatsanwaltschaft gegen die Aufhebung 
von Haftbefehlen und Haftverschonungs-
beschlüssen geregelt werden sollte. Damit soll 
die Durchsetzung einer einheitlichen Haftpraxis 
im Sinne der obergerichtlichen Rechtsprechung 
gefördert werden. Im Falle des Erfolges der Be-
schwerde der Staatsanwaltschaft gegen die für 
den Beschuldigten günstige Haftentscheidung 
würde sowohl dem Beschuldigten eine erneute 
Inhaftierung als auch den Strafverfolgungs-
behörden die damit verbundene Mehrarbeit er-
spart bleiben. 


